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Die folgenden Seiten umfassen die bei dem Vortrag gezeigten Bilder, ergänzt um einzelne 
Erläuterungen.
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Derzeit gibt es im wesentlichen vier EG- und EU-Verordnungen. Dies sind
• drei Regelungen mit Anforderungen an die umweltgerechte Produktgestaltung – Anfor-

derungen a) an die Stromeffizienz, b) an weitere Gebrauchseigenschaften wie beispiels-
weise die Lebensdauer sowie c) Vorgaben zu Informationen die auf der Lampe 
und/oder Verpackung und/oder im Netz zu machen sind – und

• eine Regelung zur Energieverbrauchskennzeichnung mit derzeit den Klassen A++ bis E.
Zu den vier genannten Regelungen (Verordnungen) gibt es jeweils Ausgangsfassungen, im  
Bild schwarz umrandet und Änderungsverordnungen; im Bild grün umrandet. Zum einen 
Teil gibt es auch konsolidierte Fassungen; im Bild hellbraun umrandet.
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Die EU-Kommission plant, diese Verordnungen zusammenzufassen und dabei das Anfor-
derungsniveau neu festzulegen. Es soll dann jeweils nur noch eine Verordnung für die 
Anforderungen an die umweltgerechte Produktgestaltung sowie zur Energieverbrauchs-
kennzeichnung geben.

Die Arbeiten zu der neuen Energieverbrauchskennzeichnung sind derzeit zurückgestellt, 
da die Überarbeitung der Rahmenrichtlinie zur Energieverbrauchskennzeichnung noch auf 
EU-Ebene diskutiert wird. Zudem hängt die Festlegung von Obergrenzen für die künftigen 
Energieverbrauchsklassen wesentlich von dem Niveau der Anforderungen an die Strom-
effizienz ab. Deshalb beschränken sich hier die weiteren Betrachtungen auf die Anforde-
rungen an die umweltgerechte Produktgestaltung.
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Nach den Vorstellungen der EU-Kommission soll bei der Neuformulierung der Anforde-
rungen an die umweltgerechte Produktgestaltung der Geltungsbereich um zumindest einen 
Teil der LED-Leuchten erweitert werden.
Ergebnis wäre eine neue Verordnung mit neuen Inhalten.

4



Der im Februar 2016 vorgelegte Gegenvorschlag * des Herstellerverbandes Lighting 
Europesieht demgegenüber vor, die für Nicht-LED-Produkte geltenden Anforderungen 
bestehen zu lassen und für LED-Produkte, einschließlich eines Teiles der LED-Leuchten, 
neue Anforderungen zu stellen.

*  http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2016_02_01_Produktgestaltung.pdf
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Die Anforderungen an die Stromeffizienz von Beleuchtungsprodukten werden unter-
schiedlich formuliert. Das Bild zeigt drei Beispiele, die hier zum Zweck des Vergleiches 
als Höchstwerte der Elektroleistung (Watt) formuliert sind: 
1. Die traditionelle verwendete Lichtausbeute, die in einem Teil der bestehenden 

Verordnungen verwendet wird.
2. Der in einem Teil der bestehenden Verordnungen verwendeter Kennwert EEI, dort als 

Energieeffizienzindex bezeichnet, obwohl ein höherer EEI-Wert eine geringe Energie-
effizienz anzeigt, er also eigentlich ein Energieineffizienzindex ist.

3. Die in dem Vorentwurf * der EU-Kommission vom November 2015 verwendete 
Gleichung.

* http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_EK_2015_11_06_Ew_Produktgestaltung.pdf
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Bei den Gleichungen unter 1. und 2. hängt der Höchstwert nur von dem Lichtstrom ab. In 
den bestehenden Verordnungen gibt es aber für eine Reihe von Produkten bzw. Produkt-
eigenschaften Faktoren, die den Höchstwert verringern: beispielsweise bei höherer Farb-
wiedergabe oder –temperatur.
Der Vorentwurf der EU-Kommission sieht Höchstwerte vor (Gleichung 3), die von dreier-
lei abhängen:
• einer Größe, die das „allgemeine Effizienzniveau“ beschreibt und die im Bild mit XY 

bezeichnet ist sowie dem Grundwert 2 (Watt);
• dem Lichtstrom Ф der bewerteten Lichtquelle und schließlich
• der Farbwiedergabe, die über den Wert des allgemeinen Farbwiedergabindexes Ra und 

die Konstanten 240 und 320 einen Faktor bildet, der beispielsweise bei Ra = 60 den 
Wert 0,94, bei Ra = 80 den Wert 1 und bei Ra = 100 den Wert 1,06 annimmt.

Faktoren, die, wie bei den bestehenden Verordnungen, darüber hinaus den Höchstwert für 
Produkt mit bestimmten Eigenschaften beeinflussen, sind in dem Kommissionsentwurf 
nicht vorgesehen. Einen ersten Hinweis darauf wie gut (oder schlecht) dieser Ansatz den 
Bedarf an Elektroleistung für bestimmte Produkteigenschaften berücksichtigt, zeigen bei-
spielhaft die Bilder 15 und 16. Siehe auch die UBA-Hintergrundtexte 4a und 4e, herunter-
zuladen unter
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_UBA_Hintergrundtext_04d.pdf(Zusammenfassung) und
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_UBA_Hintergrundtext_04e.pdf(Einzelergebnisse).
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Der Vorentwurf der EU-Kommission sieht bei den Anforderungen an die Stromeffizienz 
drei Stufen vor. Für Produkte mit einem Ra von 80 kann man das in den einzelnen Stufen 
angestrebte Niveau grob vereinfachend wie folgt beschreiben:
ab dem 1. 9. 2018: mindestens 60 lm/W,
ab dem 1. 9. 2020: mindestens 80 lm/W und
ab dem 1. 9. 2024: mindestens 120lm/W.
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Mit einer Datenauswertung des Umweltbundesamtes wurde untersucht, welche Auswir-
kungen für den Fall einer Umsetzung des Kommissionsvorschlages zu erwarten wären. 
Dies erfolgte im wesentlichen dadurch, daß die Werte der Elektroleistung der betrachteten 
Produkte einer Grenze gegenübergestellt wurden, beispielsweise der 1. Stufe des Kommis-
sionsvorschlages. In einer solchen Gegenüberstellung sind drei Größen zu betrachten: 
Elektroleistung (Watt), Lichtstrom (Lumen) und Farbwiedergabeindex Ra, was in einer 
zweidimensionale Darstellung nur schwer zu zeigen ist. Deshalb wurde das Verhältnis der 
Elektroleistung jedes Produktes – im folgenden Istwertgenannt – zu der betrachteten 
Grenze – im folgenden Höchstwertgenannt – errechnet. Dieses Verhältnis in v.H. wird 
Ausschöpfungsgrad genannt. Ist sein Wert < 100, erfüllt das Produkte die Stromeffizienz-
anforderung. Ist der Wert hingegen > 100, wird die Grenze überschritten und das Produkt 
muß vom Markt weichen. In den folgenden Bildern ist der Ausschöpfungsgrad der jeweils 
betrachteten Produkte aufgetragen (blaue Punkte) und die Grenze ist als rote Linie einge-
zeichnet.
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Dieses und die nächsten beiden Bilder zeigen den Ausschöpfungsgrad von Hochdruck-
Natriumdampflampen, aufgetragen über dem Lichtstrom Ф.

Die 1. Stufe der Kommissionsvorschlages hätte auf Lampen dieser Gruppe keine Aus-
wirkung.
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Mit der 2. Stufe müßten bereits alle Lampen mit einem Lichtstrom bis rund 6 500 Lumen
vom Markt weichen.
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Ab der 3. Stufe würden nur noch Lampen mit einem Lichtstrom im Bereich 80 000 bis
110 000 Lumen auf dem Markt bleiben dürfen. Dies sind Lampen der Wattagen 600 bis 
700. Alle anderen Lampen müßten vom Markt weichen – und das bei einer Lampentech-
nik, die an sich sehr stromeffizient ist.
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Das Bild zeigt die Verhältnisse für Leuchtstofflampen in der 3. Stufe des Kommissions-
vorschlages.
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Hier ist der Ausschöpfungsgrad nichtkompakter Leuchtstofflampen, also stabförmiger, U-
förmiger, ringförmiger oder quadratisch gebogener Leuchtstofflampen, über dem allge-
meinen Farbwiedergabeindex Ra in der 3. Stufe aufgetragen. Durch die Art, in der die 
Farbwiedergabe in die Festlegung des Höchstwertes eingeht *, können – zumindest bei 
dieser Produktgruppe – Produkte mit Ra < 80 und vor allem mit Ra > 80 die Anforderun-
gen in der Tendenz schwerer einhalten.

* Siehe Gleichung 3 in Bild 7.
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Das Bild zeigt für die selbe Produktgruppe den Ausschöpfungsgrad, aufgetragen über der 
(ähnlichsten) Farbtemperatur. Mit steigender Farbtemperatur können die Produkte die 
Anforderungen schwerer erfüllen. Dies verwundert nicht, da der Ansatz der EU-Kommis-
sion * die Farbtemperatur nicht berücksichtigt.

Weitere Ergebnisse der UBA-Datenauswertung sind in den UBA-Hintergrundtexten 4a 
und 4e, zu finden:
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_UBA_Hintergrundtext_04d.pdf[Zusammenfassung] und
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_UBA_Hintergrundtext_04e.pdf[Einzelergebnisse]).

* Siehe Gleichung 3 in Bild 7.
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